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Kaufmannschaft und steuerseitige Buchprüfung.
Stellungnahme des Landessteueramtes zu dem Aufssatz „Steuerseitige Prüfung 

und Beurteilung der kaufmännischen Bilanzen“ . *)
I. Abgesehen von dem verhältnismäßig seltenen 

Strafverfahren, in dem nach § 362 Abs. 3 des Steuer
grundgesetzes Ermittlungen jeder Arb, also auch 
Buchprüfungen ohne jede Einschränkung zugelassen 
sind, bestimmt § 29 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 1 des 
Umsatz- und Luxussteuergesetzes folgendes:

„Die Aufzeichnungen, Bücher und Geschäfts
papiere sowie Urkunden, die für die'Feststellung 
der Steuern von Bedeutung sind, sind auf Ver
langen zur Einsicht und Prüfüng vorzulegen. 
Die Steuerämter können Sachverständige zuziehen 
oder Prüfungsbeamte, die ihnen zugeordnet sind, 
verwenden. Auch können sie sich jederzeit der 
H ilfe von Mitgliedern des betreffenden Steuer
ausschusses bedienen.“

Auf Grund dieser Vorschrift ist die Steuerver
waltung fraglos berechtigt, bei allen Unternehmungen, 
bei denen die Entrichtung von Umsatzsteuer in Frage 
kommt, und das ist bei jeder gewerblichen Tätigkeit 
der Fall, jederzeit ohne Einschränkung und ohne 
besondere Begründung in  sämtliche für Steuerfest
stellungen in Betracht kommende Geschäftspapiere 
Einsicht zu nehmen.

W eiterhin gestattet § 133 Abs. 8 des Steuergrund
gesetzes den Steuerämtern, sobald ein wichtiger 
Grund vorliegt, eine Prüfung der formellen und 
sachlichen R ichtigkeit der Buchführung.

Bis auf die Einschränkung, daß die Buchprüfung 
nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes vor
genommen werden darf, ist die Vorschrift wörtlich 
der Reichsabgabenordnung — vgl. dort § 162 
Abs. 9 — entnommen. Was als „w ichtiger Grund“ 
im Sinne der Vorschrift anzusehen ist, geht aus dem 
Steuergundgesetz und den Materialien dazu nicht 
hervor. In  diesem Falle ist eine Auslegung der 
gesetzlichen Vorschriften geboten, und hierzu ist 
zunächst die Verwaltungsbehörde selbst berufen. 
Diese steht in dieser Beziehung unter Heranziehung 
von § 175 des Steuergrundgesetzes, wo es heißt, daß 
die Bücher der Besteuerung zugrunde zu legen sind, 
„wenn nach den Umständen des Falles kein Anlaß 
ist, ihre sachliche R ichtigkeit zu beanstanden“ und 
unter Beachtung aller nach § 28 des Steuergrund
gesetzes im Falle der Auslegung vorgeschriebenen 
Erwägungen auf folgendem Standpunkt:

„Das Vorliegen eines wichtigen Grundes im 
Sinne des § 133 Abs. 8 des Steuergrundgesetzes 
ist zu unterstellen, wenn der Leiter des Steuer
amtes oder sein Vertreter oder der zuständige 
Steuerausschuß (Unterausschuß) auf Grund be
stimmter Angaben der Bilanz oder in  Ermangelung 
von näheren Angaben und Erläuterungen dazu 
auf Grund der darin enthaltenen Zahlen zu der 
pflichtmäßigen Ueberzeugung kommt, daß der 
ausgewiesene Gewinn oder Verlust der Bilanz 
unter Berücksichtigung der gesamten wirtschaft
lichen Verhältnisse des Steuerpflichtigen mit 
den Vorschriften der in Frage kommenden 
materiellen Steuergesetze nicht vereinbar ist.“

Von dieser nach seiner Ueberzeugung richtigen 
Auslegung w ird das Landessteueramt nur abgehen, 
wenn entweder der Senat andere Weisungen gibt 
oder das Oberste SteuergerichtHn einer Rechtsmittel
entscheidung einen anderen Standpunkt einnimmt.

Abgesehen von diesem Unterschied kann und muß 
jedoch bei Abgrenzung der T ragw e ite  von § 133 Abs. 8 
des Steuergrundgesetzes auf deutsche Quellen zurück
gegangen werden.

Zu den umstrittenen Fragen macht Herr Senats- 
präsidont Becker vom R eichsfinanzhof, der Schöpfer 
und anerkannteste Kommentator der Reichsabgaben
ordnung, in der neuesten Auflage seines Kommentars 
zur Abgabenordnung zu § 162 rvbs. 9 folgende Aus
führungen :

a) Die Buchprüfung kann unabhängig von einem 
bestimmten Steuerermittlungsverfahren, Rechts- 
m ittel- oder Beitreibungsverfahren und, ohne 
daß der Verdacht einer Steuerzuwiderhandlung
vorzu liegen  braucht, also auch u n a b h ä n g i g  
v o n  d e n  V o r a u s s e t z u n g e n  d e s  § 207 /
(§ 174 Steuergrundgesetzes) vorgenommen werd

b) Die Buchprüfung erstreckt sich, wie bereits ; 
W ortlaut ergibt, nicht nur auf die forme 
technische Seite der Buchführung, sondern a 1 
auf die sach l iche R i c h t i g k e i t .  Hierum 
ist nach mehreren Urteilen des Reichsfinanzl
zu verstehen, daß die geschäftlichen Verhältnisse 
des Steuerpflichtigen, soweit „sie aus den Büchern 
ersichtlich sind und  ih re  K e n n t n i s  im  
S te u e r in te re s s e  l i e g t “ , durch die Buch
prüfung klargelegt werden sollen.

Werden von Becker besonders 
aufgeführt: Prüfung der Abschreibungen, der 
Vollständigkeit des Inventars, des Vorhandenseins 
von Kreditoren.

c) Ziel der Buchprüfung ist die Feststellung, ob 
die Buchführung der Steuerpflichtigen nicht nur 
m it den form eilen Vorschriften des Steuergrund
gesetzes (§ 133 Abs. 1— (), sondern auch m it 
den materiellen Vorschriften der einzelnen 
Spezialsteuergesetze übereinstimmt. (In  dieser 
Beziehung ist von besonderer Bedeutung z. B. 
§ 16 des Einkommensteuergesetzes).

d) Das Ergebnis der Buchprüfung ist nicht nur für 
. die Besteuerung des der Prüfung gerade unter

worfenen Unternehmens, sondern darüber hinaus 
für die gesamte Besteuerung verwertbar. Es 
kann z. B. auch gegen stille Gesellschafter, 
deren Vorhandensein erst durch die Prüfung 
auf ge deckt ist, auf Grund der Buchprüfung vor- 
gegangen werden (U lte il des RFH., abgedruckt 
in „Steuer und W irtschaft“ , Jahrgang IV , Nr. 607).

Unzulässig ist und bleibt natürlich, eine Buch
prüfung lediglich als Vorwand zu benutzen, um 
I  eststellungen gegen andere Personen zu er
möglichen.

In  Danzig verbietet sich dies von selbst des
halb, weil in diesem Falle ein „w ichtiger Grund“ 
gegenüber den zu prüfenden Steuerpflichtigen j 
selbst nicht vorhanden ist.

e) Auch eine durch das Steuergrundgesetz sank
tionierte Schweigepflicht aus Berufsgründen 
(Aerzte, Apotheken, Rechtsanwälte, Notare, \ 
Banken) stehen einer Buchprüfung nicht ent
gegen. Immerhin darf das Ergebnis einer i 
Prüfung solcher Betriebe gegenüber Patienten, 
Klienten und Kunden in keiner Weise Steuer- ]
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lieh verwertet werden. Dies bedeutet eine 
wesentliche Eins ehr änkung der Ausführungen 
zu d).

Angesichts dieser klaren, keinen Zweifel zulassenden 
Feststellungen dürfte sich eine weitere Erörterung 
erübrigen.

Das Landessteueramt ist unter diesen Umständen 
der Auffassung, daß die bisher angeordneten Buch
prüfungen sich durchaus im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften gehalten haben und daß zur Aenderung 
der bisherigen Praxis ein Anlaß nicht gegeben ist. 
Verweigert ein Steuerpflichtiger die ordnungsgemäß 
geforderte Vorlegung seiner Geschäftsbücher, so kann 
die Befolgung der Anordnung des Steueramtes m it 
den Zwangsmitteln des § 169 Steuergrundgesetzos er
zwungen werden. Ueber das Verhältnis des § 133 
zu den §§ 144 ff., 172 ist folgendes zu sagen: Sämt
liche Vorschriften befinden sich in dem vierten Abschnitt. 
§ 133 steht in dem ersten Unterabschnitt „Allgemeine 
Vorschriften“ , der für den ganzen Abschnitt Geltung 
hat, während die anderen Vorschriften sich in  speziellen 
Unterabschnitten befinden. Daraus ist zu folgern, daß 
die „allgemeine Vorschrift“ den Sondervorschriften 
Vorgeht, nicht aber, daß sie durch Spezialvorschriften 
abgeschwächt und wirkungslos gemacht wird.

Die Bedeutung des § 172 im Falle der Vornahme 
einer Buchprüfung ist unter diesen Umständen nach 
Auffassung des Landessteueramtes folgende:

Die M itteilung des Inhalts des Buchprüfungs
berichtes stellt die in § 172 Abs. 2* verlangte speziali
sierte Beanstandung dar. Dem Steuerpflichtigen ist 
Gelegenheit zu geben, sich zu den Feststellungen des 
Buchprüfungsberichtes eingehend zu äußern, und 
das Steueramt hat erst nach Würdigung dieser Gegen
äußerung seine Entscheidung zu treffen. Ein anderes 
Verfahren ist praktisch nicht möglich, da in  den 
Meisten Fällen der Inhalt der Bilanz selbst so farblos 
gehalten ist, daß er ein U rteil darüber, ob die steuer
lichen Vorschriften bei der Buchführung berücksichtigt 
smd und damit ins einzelne gehende Beanstandungen 
nicht zuläßt.

I I .  Der Buchprüfungsapparat ist nach deutschem 
Muster aufgezogen. Das erforderliche Personal wird 
nach den gleichen Gesichtspunkten ausgewählt wie 
Mi Reiche. Nach den gemachten Erfahrungen kann 
auf die jetzige A rt der Durchführung von Buch
prüfungen nicht verzichtet werden, wenn der Nutz
effekt der Danziger Steuerverwaltung dem der Reichs- 
Manz Verwaltung auch künftighin einigermaßen ent

sprechen soll. Im  übrigen darf darauf hingewiesen 
" ’erden, daß die Befugnisse hinsichtlich der Buch
prüfung im Reiche erheblich weitgehender sind als 
M Danzig. Auf den Unterschied in  der Fassung 
Irischen § 133 Abs. 8 des Steuergrundgesetzes und 
«. 162 Abs. 9 A. 0. ist bereits hingewiesen. Außerdem 
sind im Reiche durch eine Novelle zur Abgaben- 
°rdnung (jetzt § 162 Abs. 10) für größere Betriebe 
fög'elmäßige Buchprüfungen vorgeschrieben. Trotzdem 
bat die deutsche W irtschaft nie in so heftiger Form 
Pegen die deutschen Buchprüfungsvorschriften pro- 
Vstiert, wie es jetzt hier der Fall ist. V ielleicht ist 
?jan dort bereits zu der Einsicht gekommen, daß es 
Mi- die Gesamtsteuerbelastung und die Allgemeinheit 
Mcht zweckmäßig und m it dem Grundsatz steuerlicher 
Gerechtigkeit nicht zu vereinbaren ist, wenn jeder 
( ürch geschicktes Frisieren seiner Bilanzen die 
Bchtig-e Anwendung der Steuergesetze verhindern
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und die eigene Steuerlast nachhaltig herabdrücken 
kann. Das Landessteueramt steht überdies auf dem 
Standpunkt, daß, was für die deutsche W irtschaft in 
dieser Hinsicht_ erträglich ist, bei einigem guten W illen 
auch von Danziger Wirtschaftskreisen getragen werden 
könnte.

I I I .  Zu der das materielle Einkommensteuerrecht 
betreffenden Frage genüge der Hinweis, daß der Stand
punkt des Landessteueramtes zu dem im übrigen richtig 
auseinandergestzten Problem seine Stütze findet

1. in den Materialien zum deutschen Einkommen
steuergesetz, dessen Vorschriften, soweit sie hier 
in  Frage kommen, wörtlich m it denen des Danziger 
Gesetzes übereinstimmen,

2. in sämtlichen Kommentaren zum deutschen Ein
kommensteuergesetz von Rang,

3. in zahlreichen Entscheidungen des Reichsfinanz
hofs, von denen besonders auf die in Bd. 12 
S. 139, Bd. 13 S. 101, Bd. 15 S. 47 der Ent
scheidungssammlung hingewiesen sei,

I- in  zahlreichen Aufsätzen der Steuerliteratur, von 
denen besonders die Ausführungen von Senats
präsident B e c k e r  und Reichsfinanzrat Eve rs  
(Steuer und W irtschaft — Jahrgang 1926 Nr. 11

 ̂S. 1733 und 1767) erwähnt seien.
Es wäre dankenswert, wenn sich der zuständige 

Referent der Handelskammer m it dieser Fülle von 
Material näher vertraut machen würde.

Unter diesen Umständen dürfte der Wunsch der 
Handelskammer nur als eine Anregung de lege ferenda 
aufzufassen spin. Seine Erfüllung würde allerdings 
eine völlige Revolutionierung des kaufmännischen 
Gewinnbegriffs im Steuerrecht bedeuten, der in  der 
jetzigen Gestalt im wesentlichen und jedenfalls in dem 
hier streitigen Punkte aus dem alten preußischen Steuer
recht überkommen ist.

Erwiderung.
Zu vorstehenden Darlegungen ging der Schriftleitung folgende 

E r w i d e r u n g  zu :
I.

Das Landessteueramt nimmt in  vorstehenden Dar
legungen für sich das Recht in Anspruch, bei allen 

- Gewerbetreibenden jederzeit ohne Einschränkung und 
ohne besondere Begründung in sämtliche für die 
Steuerfeststellungen in  Betracht kommenden Geschäfts
papiere Einsicht zu nehmen.

Die Berechtigung einer solchen „allgemeinen“ 
Buchprüfung glaubt das Landessteueramt (abgesehen 
von den seltenen Fällen des Steuerstrafverfahrens) 
aus dom § 29 des Umsatz- und Luxussteuergesetzes 
und aus dem § 133, Absatz 8, des Steuer-Grund- 
Gesetzes herleiten zu können.

Der § 29 des Umsatz- und Luxussteuergesetzes 
bestimmt, daß „die Aufzeichnungen, Bücher und Ge
schäftspapiere sowie Urkunden, die für die Feststellung 
von Steuern von Bedeutung sind, auf Verlangen zur 
Einsicht und Prüfung vorzulegen sind.“

Diese Bestimmung im Rahmen des Umsatz-  un d 
L  u x u s Steuergesetzes kann jedoch nur die Bedeutung 
haben, daß die Aufzeichnungen, die für die Fest
stellung der Um satz -  bezw. L u x u s s te u e r  von 
Bedeutung sind, vorgelegt werden müssen. Die An
sicht, der zitierte Paragraph berechtige das Landes
steueramt „jederzeit ohne Einschränkung und ohne 
besondere Begründung in sämtliche für die Steuer
feststellungen in  Betracht kommende Geschäftspapiere

Üerein Greditreform
Auskunllei —  Inkasso (auch Polen), Danzig, Jopengasse 33, fei. 713P32
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Einsicht zu nehmen“ beruht auf einem durch Heraus
lösung eines einzelnen Satzes aus seiner Umgebung 
(dem Umsatz  Steuergesetz) verursachten, Trugschluß. 
Gegen derartige „A u s le g u n g e n “ der Gesetze durch 
eine Behörde muß aufs entschiedenste Einspruch 
erhoben werden!

Dasselbe g ilt für den als zweite Stütze der „allge
meinen“ Buchprüfung herangezogenen § 133, Absatz 8, 
des Steuergrundgesetzes. Dieser Paragraph berechtigt 
das Steueramt „wenn  ein w i c h t i g e r  G ru n d  vo r 
l i e g t ,  zu prüfen, ob die Bücher und Aufzeichnungen 
fortlaufend, vollständig und form ell und sachlich 
richtig geführt werden.“

Der Paragraph befindet sich im vierten Abschnitt 
des Steuergrundgesetzes, der von der „Ermittelung 
und Eestsetzung der Steuer“ handelt; und zwar im 
Unterabschnitt I, „Allgemeine Vorschriften.“ Als 
Unterabschnitt I I  und I I I  folgen Bestimmungen über 
die Pflichten der Steuerpflichtigen und anderer 
Personen zur Auskunft, Einsichtgewährung und Gut
achten und als Unterabschnitt V II schließlich die 
Bestimmungen über das Ermittelungs- und Festsetzungs
verfahren. Diese Anordnung der Abschnitte stützt 
bereits die Auffassung, daß der § 133 seinem Inhalt ent
sprechend die allgemeine Ermächtigung zu Nach
prüfungen enthält, daß aber die Bestimmungen, wann 
diese, einen Teil des Ermittelungs- und Festsetzungs
verfahrens bildenden Nachprüfungen anzuwenden sind, 
in den §§ 171 ff. gegeben werden.

A ud i aus dem ausdrücklichen Zusatz des Danziger 
Gesetzes „wenn ein wichtiger Grund vorliegt“ (der im 
deutschen Gesetz nicht vorhanden ist) geht hervor, 
daß die Buchprüfungen in Danzig erst auf Grund 
bestimmter Zweifel vorgenommen werden _ dürfen. 
Solche Zweifel können sich aber erst angesichts der 
Steuererklärung bezw. der Bilanz ergeben.

D ie  Unterschiede zwischen dem D anziger S teuei- 
grundgesetz und der deutschen Reichs abgab en-U ro nung 
sind gerade in  den Paragraphen über .die P flich te n  
des S teuerp flich tigen, sowie besonders m  den Para
graphen über das E rm itte lu ng s - u n d  Festsetzungs- 
Verfahren dera rt g rund legend, daß die in  den A us
füh rungen  des Landessteueram tes herangezogenen 
Kom m entare  zur R eichsabgaben-O idnung n u r m it 
äußerster V o rs ich t zu benutzen sind. Diese Vors ich t 
is t in  den A usführungen  des Landessteueramtes le ider 
n ic h t geübt worden.

Der vorn Landessteueramt herangezogene Kommen
tar zu § 162, Absatz 9, A. 0. (§133 Absatz 8 des 
Steuergrundgesetzes.i kommt angesichts der deutschen 
gesetzlichen Bestimmungen m it Recht zu der Fest
stellung, daß die Buchprüfung unabhängig von einem 
bestimmten Steuer-Ermittelungsverfahren, Rechtsmittel
oder Beitreibungsverfahren und ohne daß der Ver
dacht einer Steuerzuwiderhandlung vorzuliegen braucht, 
also auch unabhängig von den Voraussetzungen des 
§ 207 A. 0. (§ 174 des Steuergrundgesetzes) vor
genommen werden darf. Der genannte § 201 A. O. 
bezw. § 174 des Steuergrundgesetzes besagt nämlich 
lediglich, daß das Steueramt die Vorlegung von 
Büchern und Geschäftspapieren in  d e r R ege l  erst 
verlangen soll, wenn die Auskunft des Steuerpflichtigen 
nicht genügt oder Bedenken gegen ihre R ichtigkeit 
vorliegen. Irgendwelche weiteren Bestimmungen, die 
der Auffassung des Kommentars widersprechen könnten, 
enthält das deutsche Gesetz nicht. Dagegen befinden 
sich in dem Danziger Gesetz solche widersprechenden 
Bestimmungen. Der § lt2  z. B. enthält (wie gesagt 
im Gegensatz zu dem deutschen Gesetz) folgende 
ausdrückliche Zusatzbestimmung: „Bestehen gegen 
die Angaben einer Steuererklärung Bedenken, so hat

m i t z u t e i l e n  m i t  der  A u f f o r d e r u n g ,  b innen ;  
e ine r  zu b e s t im m e n d e n  F r i s t  s ich da rü b e r ]  
zu e r k lä re n ,  oder  b e s t im m te  F rag e  über;  
noch  a u f z u k lä r e n d e  f ü r  die V e ra n la g u n g  er
h e b l i c h e  P u n k te  zu b e a n tw o r te n  und Be- 
w e is m a te r i a l  fü r  söine Angaben beizubr ingen. 
Das S teue ram t  kann  den S t e u e r p f l i c h t i g e n ,  
f a l l s  e ine  A u f f o r d e r u n g  zu r  s c h r i f t l i c h e n  
E r k l ä r u n g  n i c h t  a n g e z e ig t  i s t  oder  ke inen  
E r f o l g  hat, v o r la d e n  und  ih n  nach § 143 f f .  
zur A u s k u n f t  und we ite ren  Nachwe isungen 
A n h a l te n ,  sowie  se lbs t  d ie n ö t i g e n  E r m i t t e 
ln  n o- e n vo rn e h m e n . “ Diese einzig im Danziger 
Gesetz enthaltenen Zusatzbestimmungen verbieten 
die vom Landessteueramt vorgenommene Heranziehung 
des Becker’schen Kommentars zur Reichsabgabcn- 
Ordnung.

Gegen die vom Landesteueramt in  Anspruch ge-J 
nommene B erechtigung j ederzeitiger ud eingeschränkter 
Buchprüfung spricht ferner der § 144 des Steuer- 
o-rundgesetzes. Dieser Paragraph befindet sich in dem 
Abschnitt: „Pflichten der Steuerpflichtigen“ , d. h. also 
an der Stelle des Steuergrundgesetzes, an der die steuer
rechtlichen Bestimmungen hinsichtlich der Verpflich 
o-en, die sie dem Zensiten auferlegen, gewissem» 
wiederholt werden. Den in  den vorstehend zitie.
SS 172 und 174 enthaltenen Bestimmungen übfcF 
Ermittelungs- und Festsetzungsverfahren, in  denen f • 
o-elegt ist, wie die Steuerbehörde Ermittelungen ar . 
stellen hat, entsprechen die §§ 143 Und 144. 
besagen im Grunde nur, daß der Zensit verpflichtet isi, 
auf die im § 172 f f . der Steuerbehörde vorgeschriebenen 
Nachfragen und Nachforschungen antwortend zu
reagieren.

Auch an dieser Stelle unterscheidet sich das Danziger 
Gesetz grundlegend von den entsprechenden reichs- 
deutschen Bestimmungen. (§§ 172 und 173 A. 0.) Der 
§ 144 des Steuergrundgesetzes besagt ausdrücklich: 
„Wenn die Angaben des Steuerpflichtigen zu b e g r ü n 
de ten  Zweifeln Anlaß geben, so hat er sie zu ergänzen, 
den Sachverhalt aufzuklären“ etc.; und dann weiter: 
Er hat auch unter den g le ic h e n  V o ra u s s e tz u n g e n  
Aufzeichnungen, Bücher und Geschäftspapiere sowie 
Urkunden, die für die Festsetzung der Steuer von Be-I 
deutung sind, zur Einsicht und Prüfung vorzulegen.

Auch diese Paragraph en, in denen die Verpf li chtungen; 
des Zensiten hinsichtlich der Einsichtgewährung in 
seine Bücher festgelegt sind, schreiben also vor, daß 
die Vornahme einer Buchprütung nur im Falle be- 
g r ü n d e t e r Z w  e i f e i  erfolgen darf und nur hinsichtlich 
der behördlicherseits angezweifelten Punkte. Die Er
wähnung „begründeter Zweifel (che sich, wie gesagt, 
im Reichsdeutschen Gesetz nicht findet) kann gewiß 
nicht etwa den Sinn haben, daß nur „w irklich vor
handene“ Zweifel zu Rückfragen Anlaß geben dürfen 
(denn dieses dürfte bei einer Behörde selbstverständlich 
sein , sondern vielmehr einzig den Sinn, daß die Zweifel 
a u s d r ü c k l i c h  zu b e g rü n d e n  s ind ,  daß mithin 
von der Behörde dem Zensit m itgeteilt werden muß, 
weshalb dieser oder jener Teil seiner Steuererklärung 
angezweifelt wird.

Die Stellungnahme des Landessteueramtes erweist 
nach wie vor das Bestreben, die Unterschiede zwischen 
dem Danziger Steuergrundgesetz und der deutschen 
Reichsabgaben Ordnung zu ignorieren, wogegen sich die 
Handelskammer, wie in  dem ausführlichen A rtike l def 
D. W. Z. Nr. 47 dargelegt ist, bereits aufs entschiedenste 
gewehrt hat.

Bei hinreichender Berücksichtigung der im Danzigef 
Gesetz enthaltenen Sonderbestimmungen fä llt aucl 
d ie . vom Landessteueramt vorgenommene Konstruktion

~ 1  T  1 l i —  J - ' "



Nr. 2 21dW z
Buchprüfungsberichtes die in  § 172 Absatz 2 erwähnte 
spezialisierte Beanstandung darstelle. Daß ein anderes 
Verfahren praktisch nicht möglich ist, Aveil in  den 
meisten Fällen der Inhalt der Bilanz zu „ f a r b l o s “ 
gehalten sei, muß ebenfalls bestritten werden. Wenn 
eine Bilanz „farblos“ ist, ist die Steuerbehörde auf 
Grund der gesetzlichen Bestimmungen ohne weiteres 
berechtigt, ergänzende Auskünfte einzufordern.

II.
Auch die von Seiten der Handelskammer erhobenen 

Einsprüche gegen den Buchprüfungsapparat bleiben 
trotz der Einwendungen des Landessteueramtes voll 
bestehen. Der Himveis auf das reichsdeutsche Vorbild 
erweist durchaus nicht hinreichend die Geeignetheit 
eines derartigen Apparates für die Danziger Verhält
nisse. In  dem engen Rahmen des Freistaates, in 
dem die Gewerbetreibenden über A rt und Umfang 
der Geschäfte ihrer Mitbürger in  ganz anderem Maße 
Unterrichtet sind, als dieses in dem großen deutschen 
Reiche der Fall sein kann, kann die Buchprüfung 
Wesentlich individueller abgestellt sein, als im Reiche. 
Gerade für die Danziger Verhältnisse eignet sich die 
Von der Handelskammer vorgeschlagene ehrenamtliche

Heranziehung von selbständigen Kaufleuten zu Steuer
nachprüfungen. Im übrigen ist es äußerst bedauerlich, 
daß eine in das Wirtschaftsleben so eingreifende 
Behörde wie das Landessteueramt immer noch auf 
dem Standpunkt steht, daß der Danziger W irtschaft 
dasselbe wie der reichsdeutschen zugemutet werden 
könne, und daß diese Behörde noch immer nicht 
erkannt hat, daß die Danziger Wirtschaftskrise eine 
ganz ungleich schwerere ist, und daß Anzeichen einer 
Besserung, Avie sie im deutschen Reiche sicli überall 
zeigen, in Danzig bisher kaum zu verzeichnen sind. 
Auf die indirekten Vorwürfe des Landessteueramtes, 
daß die Danziger W irtschaft noch nicht zu der Ein
sicht der Notwendigkeit der Steuergerechtigkeit und 
der richtigen Anwendung der Steuergesetze gekommen 
sei, soll an dieser Stelle nicht eingegangen Averden. 
Zweck dieser Darlegungen ist die energische Ver- 
Avahrung dagegen, daß die Danziger Steuergesetze, 
die ohnehin eine schwere Belastung bedeuten, von 
der Leitung der Steuerbehörde zu Ungunsten der 
Gewerbetreibenden ausgelegt werden, sowie die 
Forderung, die vom Landessteueramt angestellten 
„Buchprüfer“ durch ehrenamtlich tätige Kaufleute 
zu ersetzen.

Professor Kemmerer über die polnische Zollgesetzgebung.
Soeben ist vom polnischen Finanzministerium der

2. Band der Kemmerer’schen Denkschrift heraus- 
egeben, der sich m it den Zöllen und Monopolen 
efaßt. Das Organ der „W irtschaftlichen Vereinigung 

für Polnisch-Schlesien“, die „Wirtschaftskorrespondenz 
für Polen“ bringt über die Kemmerer’sche Denkschrift 
einen interessanten A rtike l von Dr. L. Lampe], dem 
wir folgendes entnehmen:

Der gegenwärtig geltende polnische Tarif ist hin
sichtlich der Interpretation und der Anwendung 
überaus schwierig. Der Grund ist vor allen Dingen 
die Amvendung einer zu beschränkten Nomenklatur 
Von den der Zollabgabe unterliegenden Waren. S e l’b s t 
d ie  bes ten  T a r i f k e n n e r  d e r W e l t  w ü rd e n  bei 
der I n t e r p r e t a t i o n  des gegenwär t ig  gel tenden 
p o ln i s c h e n  Z o l l t a r i f s  au f  S c h w ie r i g k e i t e n  
stoßen. D ieses  Gesetz i s t  so s c h le c h t  
k o n s t r u i e r t  und so m a n g e lh a f t ,  daß es besser 
Wäre, e in  neues Gesetz zu besch l ießen ,  
a n s ta t t  das j e t z t  g e l t e n d e  Gesetz  e ine r  
g r ü n d l i c h e n  A e n d e r u n g  zu u n te r z ie h e n .  
Polen braucht unbedingt ein neues Zollgesetz, das 
einfach und klar ist und deutlich die dem Zoll unter
liegenden und zollfreien Waren angibt.

Wie oben erwähnt, baut sich das jetzige auf das 
frühere russische Gesetz auf. Die Klassifikation der 
Waren ist auf den russischen Tarif aus dem Jahre 1903 
gestützt. Es ist zAveifelhaft, ob in irgend einem Lande 
em noch unfähigeres und veralteteres Klassifikations
system besteht. Es Aväre vielleicht besser, das 
polnische Gesetz auf die früheren österreichischen oder 
deutschen Tarife zu stützen. Noch besser wäre es, 
das Muster des S a lz b u rg e r  Abkomm ens  be 
t r e f f e n d  die Zollunion zwischen Oesterreich und 
Deutschland aus der Zeit des Weltkrieges zu nehmen.

Sollte die Regierung in  der nächsten Zeit einen 
neuen Zo llta rif vorbereiten, so schlägt die Kommission 
die Prüfung der nachfolgenden HinAveise vor:

1. E i n h e i t s z ö l l e :  Die Mission empfiehlt die 
Aufrechterhaltung der Einheitszölle dieses Systems, 
es eignet sich m it Rücksicht auf die Einfachheit der 
Anwendung für die Zollverwaltung eines neuen 
Staates, wie Polen weit besser als ein System, das 
sich auf Zölle ad valorem oder auf gemischte Zölle stützt.

2. D ie  W a re n g ru  p p ie ru n g :  Die Mission schlägt 
Aveiter die Warengruppierung gemäß den Grundsätzen, 
die in  den Gesetzen der Vereinigten Staaten oder 
von Kanada angewandt werden, vor. Der jetzige 
polnische Warentarif enthält nur 15 Gruppen unab
hängig von der Gruppierung aller der Zollabgabe 
nicht unterliegenden Positionen. Der polnische Tarif 
besitzt nicht eine Gruppe zollfreier Positionen, Avas 
zu einem Mißverständnis zAvischen den Importeuren 
und den Zollbeamten führt.

3. D ie  N o m e n k la t u r :  Der Tarif hat ein 
alphabetisches Verzeichnis der AVaren, die dem Zoll 
unterliegen, zu enthalten. Außerdem ist die Position 
des Tarifs, zu der die betreffende Warenklasse gehört, 
anzugeben. Die im Tarif als zollfrei angegebenen 
A rtike l sind gleichfalls in  das Verzeichnis aufzunehmen. 
Das Fehlen eines solchen alphabetischen Verzeichnisses 
ist einer der größten Mängel des jetzigen Gesetzes. 
Eine große Anzahl der Mißverständnisse und Fehler 
in der Klassifikation und der Veranlagung des Zolls 
sowie die hieraus sich ergebenden Proteste ließen sich 
bis aufs Minimum herabsetzen, wenn die Regierung 
zusammen m it dem Gesetz ein erschöpfendes und gut 
ausgearbeitetes alphabetisches Verzeichnis gemäß den 
vorstehenden Bemerkungen herausgeben würde. Die 
Ausarbeitung eines solchen Verzeichnisses würde 
gleichfalls eine Herabsetzung des Personals des Zoll
dienstes möglich machen. Diese Aufgabe erscheint 
um so wichtiger, Avenn Avir den Mangel an qualifizierten 
und erfahrenen Zollinspektoren und Zolltaxatoren in  
Betracht ziehen. Einige europäische Staaten haben 
derart erschöpfende und genaue Tarifverzeichnisse, 
daß sie von den Importeuren und ihren Agenten 
nicht nur die Ausfüllung gewisser Deklarationen,
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sondern ancli die Klassifizierung der Waren, die 
Bezeichnung der Zollpositionen, unter die die betreffende 
Ware fä llt, und schließlich die Summe der zu 
zahlenden Zollforderung verlangen können. Diejenigen 
Importeure, die die Waren nicht in der erforderlichen 
Weise klassifizieren oder die Anwendung der in 
dieser Hinsicht geltenden Vorschriften unterlassen, 
unterliegen einer Strafe in Höhe von 10 Prozent des 
von. ihnen zu zahlenden Zolls. Dieses System könnte 
man in  Polen anwenden, wenn man eine erschöpfende 
Liste der Waren, die der Verzollung unterliegen, 
herausgeben würde. Sollte die Regierung in ¿ei- 
nächsten Zeit ein neues Zollgesetz nicht ausarbeiten, 
so ist sofort an die Zusammenstellung eines er
schöpfenden und genauen Verzeichnisses, das sich 
auf den gegenwärtig geltenden Tarif stützt, entsprechend 
den vorliegenden Hinweisen heranzutreten.

Es besteht auch eine überflüssige Prüfung kleiner 
Postsendungen, die in  Polen ankommen.

Ueber die Bestimmung der Zollnachzahlung hat 
sich die Kemmerersche Kommission nach _ dem Bericht 
von Dr. Lampel wie fo lg t geäußert, .wobei w ir auf den 
in  D. W. Z. Nr. 27/1926 wiedergegebenen Standpunkt 
der Handelskammer verweisen:

Der § 32 der am 13. Dezember 1920 erlassenen 
Vorschriften, der eine zweijährige Frist für die Ein
ziehung der Zollnachzahlungen von den Importeuren 
im Falle eines Irrtums auf Seiten des Zollbeamten 
oder anderer Ereignisse, aus denen sich die Nicht
entrichtung solcher Forderungen ergab, vorsieht, müßte 
aufgegeben werden. Der Mission wurden eine Reihe 
von Beschwerden seitens der Importeure und anderer 
Persönen in der Angelegenheit des Privilegs der 
Regierung zur Einziehung der Zollnachforderungen 
gemäß den bestehenden Vorschriften vorgelegt. Fast 
in allen Fällen war die Ware vor der Einziehung der 
Zollnachforderungen verkauft worden. Beträgt diese 
Zollnachforderung einen bedeutenderen Prozentsatz des 
Warenwertes, so trägt der Importeur an der Trans
aktion oft' einen großen Schaden, der lediglich infolge 
eines durch die Zollbeamten begangenen Fehlers ent
standen ist, für den keinesfalls der Kaufmann verant
wortlich gemacht werden dürfte. Die Mission ist der 
Ansicht, daß der zweijährige Zeitraum vorläufig bis 
auf sechs Monate und später auf drei Monate herab
gesetzt werden müßte. Bei unredlichen Transaktionen 
solten Beschränkungen zulässig sein. In  den Ver
einigten Staaten _ verfügt die Regierung über eine 
sechzigtägige Frist, innerhalb welcher Aenderungen 
bezüglich der liquidierten oder solcher Positionen, deren 
Zoll bereits entrichtet worden ist, vorgenommen werden 
können. Die Aenderungen können lediglich im Wege 
der Berufung an das Zollgericht erfolgen. Nach Ab
lauf der 60 Tage ist eine Veranlagung nicht mehr 
möglich, es sei denn, daß es sich um unredliche Trans
aktionen handelt, da in  diesem Falle eine Beschränkung 
der Frist nicht besteht. .

Das zweite negative Merkmal des gegenwärtigen 
Systems ist das, daß der Importeur über die ihm zu
stehenden Rückerstattungen, die im Wege der Kon
trolle, welche im Laufe dieser 2 Jahre durchgeführt 
wird, festgestellt werden können, nicht benachrichtigt 
wird. Diese Benachrichtigung müßte dem Importeur 
sofort nach der Feststellung der Tatsache zugeschickt 
werden und die Rückerstattung der ihm zustehenden 
Beträge unverzüglich erfolgen. Vollkommen begründet 
ist der letzte Absatz, daß die Zollbehörden, ähnlich 
wie sie die Zollnachforderungen aufstellen, auch die 
Parteien über die festgestellten (Irrtümer zu deren 
Gunsten benachrichtigen.

Die Mission fordert, daß das Zolldepartement in 
kürzeren Zeitabständen eine Sammlung seiner Ent
scheidungen erlasse. Diese Entscheidungen sind Ver
waltungsvorschriften des Departements. Eine Reihe 
davon besitzt eine weitgehende Bedeutung, und wenn 
sie regelmäßig in  der Weise erlassen würden, daß sie 
durch die Zollinspektoren 'sowie andere Zollbeamte 
versandt werden könnten, so würde sich die Situation 
bedeutend bessern. Die so erlassenen Informationen 
würden gleichfalls eine große Bedeutung für <”  
Handelswelt haben, da die Zahl der Berufungen zurü< 
gehen würde. Gegenwärtig wird von jeder Entscheidu ■ 
nur das interessierte Am t unmittelbar benachrichti; -i

Die erlassenen Entscheidungen müßten der Reh 
nach nummeriert sein und eine ungekürzte Begründui 
der wichtigeren Entscheidungen sowie einen kurze 
Auszug der weniger wichtigen Entscheidungen eno- 
halten. Die Entscheidungen wären in  der Form vor 
Broschüren zu erlassen, damit sie sich leicht zusammen- 
heften lassen. Am Ende eines jeden Kalenderjahres 
wären die in  diesem erlassenen 'Entscheidungen i» 
einem Band zu sammeln, und dieser m it dem ent
sprechenden Wortverzeichnis zu versehen.

Die Mission beschreibt das Aeußere des Zimmers 
des Finanzministeriums, in  dem gegenwärtig über dk 
Berufungen entschieden wird. Dieses Zimmer nenn1 
sich „Zimmer für Warenproben“ und enthält ein« 
Reihe von Warenproben, die alle m it Entscheidungen 
die, in  der Vergangenheit gefallen sind, im Zusammen
hang stehen. Bei dem E in tritt in  dieses Zimme>' 
gewinnt man den Eindruck, daß man in einen Ladet 
m it alten Gegenständen hineingeraten sei. Proben 
Papiere, Dokumente und Bücher lagen auf det 
Schreibtischen, Tischen und Stühlen in  der größtet 
Unordnung da. H ier müßte ein ordentliches Systetj 
der Aufstellung der Proben eingeführt werden, un< 
eine von den in diesem Zimmer beschäftigten Personet 
müßte die Aufsicht über die Aufrechterhaltung deJ 
Ordnung haben.

Die Entscheidungen des wahren Sachverständige» 
rats müßten gleichfalls zusammen m it den Entschei 
düngen des Zolldepartements veröffentlicht werden. Vo> 
Zeit zur Zeit müßten auch die Entscheidungen des A lle i 
höchsten Administrationstribunals veröffentlicht werde»

Die Gefahrregulierung bei „fob“ -Verkäufen.
In  der von der Handelskammer im Jahre 1926 er

folgten Festlegung des Begriffs „fob“ im seewärtigen 
Warenverkehr Danzigs (vgl. D. W. Z. Nr. 23) ist für 
die wichtigsten im seewärtigen Warenverkehr über 
Danzig gehandelten Güter festgestellt, in  welchem 
Moment die L e i s t u n g  des f o b - V e r k a u f e r s  er
fü llt ist.

In  der von der Handelskammer gewählten Fassung 
ist absichtlich nichts darüber gesagt, ob auch die

auf den Käufer übergeht, in  dem die Leistung d«: 
Verkäufers beendet ist.

Das Reichsgericht hat jetzt jedoch in diesem Sin»1 
entschieden.

Die Versendung einer unter Anwendung der fo» 
Klausel verkauften Ware war durch das Fehlen d( 
Einfuhrbewilligung verzögert und während dieser Z &  
beraubt worden. Der Verkäufer forderte, da die W  
raubung vor der fob -JE in lief erung geschehen w j
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Vom OLG. Hamburg, wie auch vom deutschen Reichs
gericht zugesprochen worden. Die Begründung der 
Reichsgerichtsentscheidung lautet:

„In  Betracht kommt vor allem, daß der Handel 
m it der Klausel „fob Hamburg“ geschlossen war. 
Damit sei, wie der Vorderrichter ausführt, ver
einbart, daß die Gefahr erst m it dem Augenblick 
auf den Käufer übergehen sollte, wo die Sache 
an oder in  das Schiff gebracht worden ist. Wenn 
hierm it der Vorderrichter von einer langjährigen, 
ständigen Rechtsprechung des Hanseatischen OLG. 
abgeht, kann ihm darin nur zugestimmt werden. 
Allerdings geht beim Versendungskauf nach § 477 
BGB. die Gefahr auf den Käufer über, sobald 
der Verkäufer die Sache dem Spediteur usw. aus
geliefert hat. Aber die fob - Klausel ist mehr als 
eine bloße Speditionsklausel. Auch wenn der 
Verkäufer im Binnenlande w'ohnt, übernimmt er 
m it der fob-Klausel die vertragliche Verpflichtung 
der Verbringung der Ware in das Schiff. Dies^ 
Verpflichtung erfü llt er nicht schon m it der Ueber- 
gabe der Ware an einen Spediteur. L iegt aber 
die Beförderung der Ware noch im Rahmen der 
Leistung des Verkäufers, so ist nichts natürlicher, 
als daß ihn auch solange noch die Gefahr der 
Sache trifft. Es ist verständlich und fä llt weiter

erheblich ins Gewicht, daß die beteiligte Kauf
mannschaft ganz überwiegend die fob-Klausel so 
versteht. Wie die Zusammenstellung von Handels
gebräuchen von Apt ergibt, besteht wenigstens in 
der Berliner Kaufmannschaft durchweg die Auf
fassung, daß schon bei der Klausel „fre i“ , die 
nicht so inhaltsvoll ist wie fob, die Gefahr auf 
den Käufer erst am Bestimmungsplatze übergeht. 
Wenn auch einzelne Handelskammern, wie z. B. 
Frankfurt und Altona, sich im entgegengesetzten 
Sinne ausgesprochen haben, so vermag das an 
dem Bilde nichts zu ändern, daß jedenfalls der 
allgemeine Zug dahin geht, die Frage so zu ent
scheiden, wie der Vorderrichter es getan hat. 
Die Revision des Beklagten war daher zurück
zuweisen.“

Der Handel w ird auf Grund dieser Reichsgerichts
entscheidung künftig damit rechnen müssen, daß der 
f o b - V e r k a u f e r  — wenn nichts anderes ausdrücklich 
bestimmt — auch die G e fah r  bis zu dem 
M o m e n t  zu t ra g e n  hat ,  in  dem seine A n 
l i e f e r u n g s le i s t u n g ,  (die für die einzelnen Waren
arten im Danziger Hafen verschieden ist und in den 
eingangs genannten Platzgebräuchen festgelegt- ist) 
e r f ü l l t  ist .

Mitteilungen der Handelskammer
Amtliche Notierungen an der Danziger Börse vom 3 .-8 .  Januar 1927.
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Danziger Hypotheken-Pfandbriefe Serie I—IX  . 102 G. 102 GL' 102 G IOP /2  G. 1011/2 G. 1011/2 G.

Danziger Hypotheken-Pfandbriefe SerieX—XIV 102 bz. 102 bz. IOIV2 bz. 102 B. IOIV2 G. 1011/2 bz. G.
1041/2 G. 106 bz. 108a/4 bz. 113 bz. G. 115 bz. 115 bz.

&I1ziger P riva t-A ctien -B ank-A ktien ....................... 92 B. 92V4etw bz.G. 93 G. 971 /4  bz. 100 bz 100 bz,
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Preisiiotierungon für Getreide an der Danziger Börse.

Vom 3.—s. Januar 1927. Die Notierungen erfolgen in  Danziger fluiden (G).

Für 50 kg fre i Waggon Danzig
Z e i t

Weizen Roggen Gerste
Fu tt« r-
gerste Hafer

V ik 
to r ia - 

Erbsen
grüne
Erbsen

kleine
Erbsen

Pein sch- 
ken Wicken Blau

mohn
Gelb
senf

Roggen-
kloie

Weizen-
kleie

3. 1.27 }
/127 Pfd. 14,25 

bis 14,50 
1124 Pfd.13,75 
) bis 14,00 
1120 Pfd 13,00 
J bis 13 25

Nicht notiert

4. 1. 27 fest 12,00 10,75 
bis 11,75

10,50 
bis 11 OO

9,—
bis 9,50 - ■ - - 10,50 

bis 11,CO
11,50 

bis 12,00 - - - 8,00
bis 8,25

grobe
8,25 bis 8,50

5. 1 27 nicht notiert
6. 1. 27 1
7. 1. 27

/127 Pfd. 14,50 
1 bis 4.621 2 
1124 Pfd. 14.00 

bis 14,25

12 00.
bis 12,l21/a

10.75 
bis 11J5

10 50 
bis 11,00

9,00
bis 9,50

ohne Hände'. 10,50 
bis 11,00

1100 
bis 11,50 - - 8,00 

bis 8,25 grobe 8 50

8. 1.27 \
f

nicht notiert

Nachweis von Geschäftsverbindungen.
Angebote und Nachfragen in- und ausländischer Leser werden kostenfrei veröffentlicht und sine an 

die Handelskammer in Danzig zu richten.
Interessenten erte ilt die Handelskammer unverbindliche Auskunft gegen eine Schreibgebühr von f 

oder dessen Gegenwert.
Danziger Firmen können die Anschriften in der Auskunftsstelle dei Handelskammer, Hundegasse 10, 

Zimmer 4/5, erfahren. Angabe der laufenden Nummer ist erforderlich.

W a r e n a n g e b o t e .

Nr. Ang'ebotene Waren Sitz der Firma Nr. Angebotene Waren Sitz der Firma

1801
1802

C assia......................  . . .
Pflanzenhaare, W oll- und

Baumwollabfälle, gemahlene 
Knochen..................................

W

Hamburg 1803
1804
1805

Bordeaux 1806 

a r e n n a c l i f

Bambusrohr
Natürlicher Zitronensaft . . . .  
Schurwolle, Gerbwolle . • ■ . 
Med. Kadium-Apparate . . . .

r a g e n .

Murcia-Aljucer 
Messina 
Neapel 
New-York

Nr. ■ Gesuchte Waren Sitz der Firma Nr. Gesuchte Waren Sitz der Firma

1807
1808 
1809

Bienenwachs..............................
Saathafer, H a fe r ...................■
Rohes Ricinusöl, Türkischrotöl, 

Carnaubawachs

Hamburg 1810 
W ien 1811

Lemberg

V e r t r e t n n

Speck .................................
Zucker, Zement, Baumaterialien, 

S p ir itu s ..................................

g e n .

Bochnia

Beyrouth

Nr. Vertretungen gesucht für Sitz der Firma Nr. Vertretungen gesucht für Sitz der Firma

1812

1813
1814

Sicherheits-Tank- und Zapf-

Riegel, Baubeschläge • • • - • 
Terpentinöl, Kolophonium, Harze

1815
Berlin 1816 
Velbert 1817 
Bordeaux

Gas- Wassererhitzer 
el. Holzbearbeitungsmaschinen 
Lithographische und Druck

maschinen ......................

Kalmazoo
Chicago

Nerv-York

Bezugsquellen fü r sämtliche industriellen Erzeugnisse werden von der Geschäftsstelle der Zeitschrift kostenfrei
nachgewiesen.
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Abgelehnte Eröffnung des Konkursverfahrens.

Bei dem nachstehenden Betrieb ist wegen Mangel 
an Masse die Eröffnung des Konkursverfahrens vom 
Amtsgericht abgelehnt worden:

Hallerbach, Mathias, Fabrikant, 11 v  r.v/oc Beschluß 
Langfuhr, Brunshöferweg 6 ' v. 5.10. 26

Liste der unpünktlichen Wechselzahler in Polen.
Der Handelskammer ist die Liste Nr. 34 für den 

Monat Dezember 1926 der Firmen in  Polen, deren 
Wechsel wegen Nichtzahlung zu Protest gegangen 
sind, zugegangen. Die Liste liegt in  der Auskunfts
stelle der Handelskammer, Hundegasse 10 (Zimmer 5) 
für Interessenten zur Einsichtnahme aus.

Verlängerung der polnischen Einfuhrbewilligungen.
Sobald Danziger Firmen Anträge auf Verlängerung 

der polnischen Einfuhrbewilligungen richten, müssen 
der Zentral-Einfuhrkommission in Warschau sowohl die 
der Firma ausgehändigte Einfuhrbewilligung als auch 
das bei dem Zollamt hinterlegte Duplikat eingereicht 
werden. Soweit w ir inform iert sind, händigen die 
Zollämter die Duplikate den Firmen nicht aus, sondern 
übersenden sie auf Veranlassung der Firmen direkt 
dem polnischen Ministerium für Industrie und Handel. 
Es liegt im Interesse der Firmen, wenn die Handels
kammer hiervon umgehend in Kenntnis gesetzt wird, 
da sonst Verzögerungen bei der Ausstellung der 
neuen auf einen späteren Termin lautenden Einfuhr
bewilligungen entstehen.

Danzig

Danziger Ctetreidezuf uhren auf dem Bahnwege.
Vom 3 .-8 . Januar 1927.

Datum
Weizen Roggen Gerste Hafer Hülsenfrüchte Kleie u. Ölkuch. Saaten

Waggons To. Waggons To. Waggons To. Waggons To. Waggons To. Waggons To. Waggons To.

3. 1. 27 4 65 12 157 _ 3 40 8 123 6 76
4. 1. 27 — — — — 1 15 — — 2 30 — — 6 75
5. 1. 27 5 b l 1 6 7 106 — — 2 30 — — 2 18

. G. 1. 27 — — — — 2 30 — — — — 1 15 4 55
7. 1. 27 1 16 — — 2 25 — — 1 15 5 73 4 50
8. 1. 27 2 31 — — 10 136 — — 1 15 2 30 5 67

Gesamt 12 193 1 6 34 509 — — 9 130 16 241 27 341

Eingang von Ausfuhrgütern auf dem Bahnwege.
Berichtswoche vom 3.—9. Januar 1927.

Bezeich
nung
des

Gutes

Leeg

Wagg.

e Tor 

To.

Olivaer Tor 

Wagg 1 To.

I
Freit

Wagg

\ eu fahl 
ezirk 

To.

E
’wassei

Zollir

Wagg.

a n

hand

To.

z i

Weic
bahi

Wagg.

g

hsel-
iho f

To.

Stroh

Wagg.

deich

To.

Kaiser

Wagg.

hafen

To.

Holm

Wagg. To.

Summa 

Wagg. To.

Kohlen . 293 7304 196 3259 1398 27543 146 2458 645 11587 __ _ 1402 25910 2 30 4082 78091
Holz . . 
Getreide,

145 2859 23 296 — — 21 315 2 29 230 4133 480 9931 396 8712 1297 26275

Saaten . 71 936 — — — — 10 148 34 522 — — — — 2 30 117 1636
Zucker . — — — _ _ _ 8 120 71 1073 — — 83 1250 _ — 162 2443
Naphtha . 
Hüben- - — 25 475 — — — 32 372 — — 3 45 — — 60 892

Schnitzel — — — _ _ _ _ _ _ — — _ _ _ _ — —
belasse . 
Kartoffel

— — — — — — — — 46 750 .--- — — — — — 46 750

m e h l. . — — — — — — — — — _ — _ _ — — — — —
Zement . 9 135 10 150 — — _ _ 30 450 _ _ __ — — 49 735
Häute . . 1 4 3 25 '-- — 7 84 __ _ _ — — 11 113
Hier 1 8 _ — •_ _ _ _ 1 8
Zink . . 
Kisen, Ma-

— — — — — — — — — — — — — — - -

8cbinen .
Kali

6 60 63 1659 13 205 — — 62 1179 — — — — — — 144 3103
_ _ _ — — — — — _ — _ _ _ — — __

Zellulose. 
Hebende

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

Bferde . 
Hebende

— . — — — — 14 152 St. — — — — — — ■ — —: 14 152 St.

Heliweine 45 12<>2St — — — — — — — — — — — ' — — 45 1202 ,
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Oertliclie Gebühren auf den im Gebiete der Freien 
Stadt Danzig gelegenen Eisenbahnstrecken.

Auf den im Gebiete der Freien Stadt Danzig- 
gelegenen Eisenbalmstrecken gelten die örtlichen Be
stimmungen unter D des deutschen Eisenbahngütertarifs 
Teil I I ,  Heft A  über

a) Beförderung zwischen zwei Gütertarifstationen 
eiries Ortes,

b) Beförderung innerhalb derselben Gütertarif Station,
c) örtliche Gebühren,
d) Gebühren für bestimmte Stationen,
e) Weiterabfertigungsgebühr.

Zu a. Sendungen zwischen zwei Gütertarifstationen 
eines Ortes werden nach den Bestimmungen 
und Frachtsätzen des allgemeinen Verkehrs 
befördert.

Abweichend hiervon sind m it Gültigkeit vom 
1. Oktober 1926 für die AVeiterbeförderung von Sendungen

aller A rt, ausgenommen Steinkohlen pp. zum Export, 
zwischen den einzelnen Danziger Bahnhöfen und zwar: 
Danzig Hauptbahnhof, Danzig Holm, Danzig Kaiser
hafen, Danzig Langfuhr, Danzig Leege_ Tor, Danzig 
Neufahrwasser Freibezirk-Zollinland, Weichselbahnhof, 
Danzig Olivaer Tor und Danzig Strohdeich unter Weg- 
fa ll der Weiterabfertigungsgebühr nachfolgende Orts
frachten zu erheben:

Für eine Entfernung
Bei einem 1
bis 15 t 
Gulden

Ladegewicht
über 15 t 

Gulden

bis 5 1cm . . . 6 9
von 6 bis 10 1cm . . 8 12
von 11 bis 15 km . . 10 15
über 15 k m ................... 12 18

Hierbei sind die nachstellenden Entfernungen zu Grunde zu legen.

Zwischen

o
■55 £  
2  «8 
§ £ 
Q g

fl

O

flflQ

CD

.» ’S
f l  ShA 9 Q .ES flW

rflfl
«+HtßflfliJ

flflQ

u fß
fl ®

'S ®

Phobc EH
*N pHfl © fl fl
Q .£

pfl

.55 -1
fl o 

CO

r f l Nfl 2t+H pO

i l
N «
s ® 
o I

• ^
5 § 
•S Hö 3
5 ÔN
.55 t,N ©

Ph  Q3

Ï5
■55 •'nö-CÖ
q r

km

Danzig Hauptbahnhof . . . . . . . . . . .  —- 14 13 4
H o lm ............................................   — — 1 18
Kaiserhafen — — — H
Langfuhr .
Leege Tor 
Olivaer Tor 
Strohdeich
Neufahrwasser Freibezirk 

„ Zollinl'and
„ AVeichselbahnhof

Diese Gebühren werden nur erhoben, wenn eine unmittelbare Beförderung also ohne Zwischeneinlage 
m it der Eisenbahn vorangegangen ist.

5
13
12
9

2
15
14
3
6

10
5
4
4
8

11

8
21
20
10
12
7

17

8
21
20
10
12
7

17
2

6
19
18
8

10
5

15
5
5

rung,

M it G ültigkeit vom 1. November 1926 w ird bei 
Kohlensendungen, für die Durchführung der Aenderung 
der Bestimmungsstation, ohne Rücksicht auf das 
Ladegewicht des Wagens, erhoben:

)a) in  Tczew...................... ...  1 Zloty
b) in Danzig auf den Rangierbahnhöfen

Rdz. und Saspe (von Saspe im Falle der 
Umleitung der Sendungen nach den 
Stationen Dzg.-Neufahrwasser Zollin
land und F re ib e z irk ).......................... 1 Gulden

Für die Umleitung der Kohlensendungen in 
Gdynia und umgekehrt werden e rh o b e n :________

von Saspe nach der Station Danzig- 
. Neufahrwasser Weichselbahnhof . . . 2 Gulden. 
Bei Umexpedierung der Kohlensen
dungen vom Rangierbahnhof Saspe nach 
anderen Bahnhöfen ist dieselbe Ge
bühr zu berechnen wie sie von der 
Bestimmungsstation nach einer neuen 
Station berechnet wird, 

c) Für die Umleitung der Kohlensen- 
dungen im Bahnhof Danzig Rdz. nach 
G dynia................................................ .2  Gulden.

Danzig, von einem Bohnhof zum andern, oder nach

Zwischen den Stationen:
Bei einem Ladegewicht

15 t 
rlden

über 15 t 
Gulden

2 3
4 : .6
4 6

10 15
10 15
8 12

12 18
12 18

Danzig-Neufahrwasser Freibezirk und DanzigrNeufahrwasser Zollinland (2 km) . . . 
„ „ „ „ » „ AVeichselbahnhof (5 km)
„ „ Zollinland „ » ' „ „ (5 km)
„ „ Freibezirk „ „ Leege Tor (12 k m )..................................
„ „ Zollinland „ „ • „ (12 km) ....................................
„ n AVeichselbahnhof und Danzig Leege Tor (10 km) . . • • • •
„ „ -Zollinland und Danzig. Kaiserhafen (20 k m ) ......................  . .

Freibezirk „ „ „ (20 k m ) ..............................
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Für die Umleitung- von Kohlensendungen, die nicht 
für den Export bestimmt sind, werden die Gebühren 
wie fü r andere Güter erhoben.

Gültig vom 1. Oktober 1926.

Zu b) Für die Beförderung von Sendungen, die inner
halb derselben G üte rta rif Station ver- und ent
laden werden, ist eine Bahnhofsgebühr nach

Maßgabe des nachstehenden Gebührenzeigers 
zu erheben.

Zu c) Außerdem kommen für etwaige Sonderleistungen 
der Eisenbahn noch folgende Gebühren in  Frage: 
Umstellgebühr, Stellgebühr, Rückholungsgebühr, 
Anschlußgebühr. Diese Gebühren werden ge
gebenenfalls auch neben den unter a) und b) 
aufgeführten Gebühren nach Maßgabe des 
nachstehenden Gebührenzeigers erhoben:

G eb ü h re n z e ig e r :
'------------ ■ " U".... ......... Gulden für den Wagen

Gebühr
A. A lle Güter ausgenommen 

Steinkohlen usw-. 
bis zu 15 t über 15 t

I t lS S  Ladegewicht

B. Steinkohlen usw.
bis zu 15 t .., , 

Ladegewicht T u -,ei , , 
einschließlich Ladegewicht

Bahnhofsgebühr*)..........................
U m ste llgebühr..............................
Ueberfuhr g e b ü h r..........................
Stellgebühr** ***) ****)) ..............................
Rückholungsgebühr......................
Anschlußgebühr****)
a) fü r  B a hnho fs an s c h lüs s e  

bis 1 km einschließlich . . .  
über 1 bis 2 km einschließlich 
für jeden weiteren km mehr

b) fü r  A n sch lü sse  auf  f r e i e r  
bis 1 km einschließlich . . . .
über 1 bis 2 k m ......................
über 2 bis 3 k m ...............
für jeden weiteren km auf . .

11,40
6,90
5,20

16,50
10,00
7,20

10,70
6,30
4,90

15,70
9,40
6,50

S t recke

1,60 1,50***)
4,50

1,50 1,40
2,00 1,90
0,50 0,50

2,00 1,90
2,50 2,40
3,00 2,90
0,50 0,50

*) Für die Bahnhöfe Danzigr-Neufahnvasser Zollinland, Freibezirk und Weichselbahnhof beträgt die Bahnhofsgebühr, bei einem 
Ladegewicht bis 15 t  6 Gulden, über 15 t  9 Gulden, wobei Danzig-Neufahrwasser Zollinland und Freibezirk als ein Bahn
hof gelten.

**) Eine nochmalige Steligebühr w ird berechnet, wenn die Bereitstellung der Wagen an der Ladestelle in  bestimmter Reihen
folge verlangt wird.

***) Für Steinkohlen zur Ausfuhr auf dem Seewege beträgt die Steligebühr 0,75 Gulden fü r den Wagen.
** ** )  Die Anschlußgebühr w ird auch dann berechnet, wenn beladene oder nicht vollständig beladene oder entladene Wagen 

aus irgend einem Grunde aus dem Anschlüsse wieder herausgeholt und später wieder zugestellt werden müssen und zwar 
fü r jede wiederholte Zustellung der Abholung solcher Wagen.

Für leere Wagen, die zur Beladung zugeführt, aber 
nicht beladen werden, w ird neben der tarifmäßigen 
Abbestellgebühr oder dem Wagenstandgelde die Rück
holungsgebühr nach dem Gebührenzeiger erhoben.

Die Anschlußgebühr w ird berechnet:
a) für auf eigenen Rädern laufende Eisenbahnwagen, 

auch für ein Schemel- oder Kuppelwagenpaar, 
einfach,

b) für auf eigenen Rädern laufende Eisenbahn
lokomotiven m it oder ohne Tender, dreifach,

c) für unbeladene Schutz- und Bremswagen für jeden 
Wagen, und zwar in allen Fällen unter An
wendung der Anschlußgebühr fü r andere Güter.

Uebernimmt die Staatsbahnverwaltung auf Antrag 
Oie Beförderung beladener Wagen nach oder von dem 
Anschluß m it besonderer Bedienung, die imBedienungs- 
plan nicht vorgesehen ist, so w ird die anderthalbfache 
Anschlußgebühr erhoben.

Die Beförderung von Wagen von einem Anschluß 
bis zu dem zugehörigen Bahnhof oder umgekehrt oder 
zwischen zwei Anschlüssen desselben Bahnhofs w ird 
außer Anschlußgebühren die Bahnhofs- oder Umstell- 
§ebühr, gegebenenfalls auch noch die Stellgebühr nacli 
Oem Gebührenzeiger erhoben.

Zu d) B a h n h o f  D a n z ig  Leege Tor.
Die K a ig e b ü h r  beträgt für alle auf dem 4\ asser- 

®fi'ang umgeschlagenen Güter: ,
¡Ar Steinkohlen usw.,. . 0,75 Gulden für jeden Wagen 
Ar alle übrigen Güter . 1,60 ,, » » '»

Ueb er f uh rgebüh r .
Für die Ueberführung von und nach der Speicherbahn 

werden für jeden beladenen Wagen 2,00 G erhoben, 
D a n z ig -N e u fa h r w a s s e r  F r e i b e z i r k ,  Z o l l 

i n l a n d ,  W e ic h s e lb a h n h o f  und  D a n z ig  K a i s e r 
hafen.

A u s g le i c h s g e b ü h r  bei  V e r w ie g u n g  von 
M assengüte rn .

Die Ausgleichsgebühr beträgt bei einem Ausgleich 
von Mehr- oder Mindergewichten:
in  Höhe von 500 — 1000 k g ..................1,00 Gulden

„ 1001 -  2000 „ 1,50 „
„ „ „ 2001 -  3000 „  2,00 „
„ „ „ 3001 und m e h r....................2,50 „

B a h n h o f  D a n z ig -N e u fa h rw a s s e r  Weichsel 
bahnhof .
Die Z u s t e l l g e b ü h r  nach dem früheren Marinekohlen

lager beträgt für jeden beladenenWagen . 2,00 Gulden 
D a n z ig -N e u fa h rw a s s e r  F r e ib e z i r k .
Im  Verkehr m it der Station Danzig-Neufahrwasser 

Freibezirk w ird neben der tarifmäßigen Fracht eine 
Zuschlagsfracht erhoben und zwar:

E.G.6AMIV1 - S E I F E N F A B R I K  • DANZI G
e • G e g r ü n d e t  18 2 5

S e i t  1 0 0  J a h r e n  b e w ä h r te  F a b r ik a t e
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fü r Wagen bis 15 t  Ladegewicht:
für Steinkohlen usw. sowie für Schlacken

und E rz e ............... ... ............................. 1,50 Gulden
für alle übrigen Güter . . . .  . . . .  2,60 „
für Wagen über 15 t Ladegewicht:
für Steinkohlen usw. sowie für Schlacken

und E rz e .....................................  . 1,50 „
für alle übrigen G ü te r..............................3,60 „

F ä h rg e b ü h r  zw ischen  D a n z ig  K a is e rh a fe n  
und  D a n z ig  Ho lm .
Die Fährgebühr beträgt für jeden nach 

Danzig Holm und umgekehrt beförderten 
beladenen Wagen, ohne Rücksicht auf 
das L a d e g e w ich t..................................5,00 Gulden
A n m e rk u n g .  Diese Gebühr w ird auch bei leeren 

Wagen erhoben, wenn ein leerer Wagen auf dem 
Bahnhof Danzig Holm nicht beladen wurde und leer 
zurückbefördert werden muß.

Zu c) W e i t e r a b f e r t i g u n g s g e b ü h r .
Gestattet die Eisenbahnverwaltung die W eiter

abfertigung von Sendungen im Verkehr zwischen anderen 
als den unter a) genannten Bahnhöfen, so ist außer 
der tarifmäßigen Fracht eine Weiterabfertigungsgebühr 
von 5 Gulden für jeden Wagen zu erheben.

Kohlen-Ausfuhr über den Danziger Hafen 
im Monat Dezember 1926.

Nach: Schweden................... ...............  156 199 t.
Dänem ark................... ...............  46 240 „
Frankreich . . . . . . ...............  16 954 „
L e t t la n d ................... ...............  16 288 „
F in n la n d ................... ...............  33 233 „
Norwegen................... . . .  . 1 1 8 5 3  „
England ................... ...............  2 300 „
R u ß la n d ................... ...............  2 090 „
E s tla n d ...................... ..................  2 110 „
Litauen . . . . • . ...................  920 „

Zusam m en............................................. 288 187 t.

Bekanntmachung.
Die Besitzer von Fahrzeugen, für die nach Tarif - 

stelle IV  des Hafenabgabentarifs Jahresabfindung für 
das Kalenderjahr 1927 zu zahlen ist, haben ihre Fahr
zeuge auf den vorgeschriebenen Anmeldeformularen 
und unter Vorlage der Eich- oder Vermessungsscheine, 
bei Dampffahrzeugen auch der Kesselrevisionsbücher 
bis zum 31. Januar 1927 bei unserer Hauptkasse 
Neugarten 28/29 Zimmer 5 anzumelden.

Bei verspäteter Anmeldung erhöht sich der Ab
gabenbetrag.

Zur Anmeldung kommen in  Frage:
a)

b)

Der

Danzigs Gesamteigenhandel in der Zeit vom 
21. bis 31. Dezember 1926 (vorläufige Uobersicht).

Die nachstehende Tabelle umfaßt nur die w ichtig
sten Waren.

Bei den m it * versehenen Waren handelt es sich

41
5 2

54

58

62

Personen- und Schleppdampfer, Motorboote, 
Bordinge, Schuten, Prähme, Ruderboote, Segel
yachten, Schwimmkräne, Schwimmrammen, Docks, 
Bagger und Spüler,
Fischerboote (Motor-, Segel- und Segelmotor
boote), die zu Orten des Freistadtgebiets und 
der polnischen Küste gehören.
Ausschuß für den Hafen und die Wasserwege 

von Danzig.
221

um den Landweg, bei den übrigen um den Seeweg 
E i n f u h r  in  D o p p e l z e n t n e r n

Pos. W a r e n b e z e i c h n u n g
ln der 

Ul. Dekade 
*1.-31. 12. 26 

in dz

1,1 M a is ....................... 150*
2,1 R e is ........................... 1 690

34 S c h m a lz .................................. 2 040
37,4 b ges. H e r in g e .......................................... 1070
41,2 T hom asm eh l.......................................... 7 200
51 Fette............................................. 2 (’80
54 ges. Häute.................................... 2150

( 9 750*79 K o h le n ................................................. 10 400
82 Harz und K o lophon ium ....................... 510

85/117 Ö le ............................................................. 5 950
91 S chw e fe l.................................................. 1 71(

103 C hilesa lpe te r.......................................... 99(
138 Eisenerz pp............................................... 72 50t

( 12 47C
140/141 Eisen pp................................................ < 1510

167 M a sch in e n .............................................. 670
179 B a u m w o lle ............... • ......................... 105
181 rohe W o lle .............................................. 1235
124 Quebrachoextrakt.................................. 410

A u s f u h r  in  D o p p e l z e n t n e r n

In der
W a r e n b e z e i c h n u n g III. Dekade

21—31. 12. 26
in dz

1 G e rs te .................................. 12 600
1 Roggen . . ................... 2 690
1 Hülsenfrüchte . . . . 6 500

22,1 Rohzucker . . . . 94 110
22,2 Raffinade . . .  / 1 960*

.................................. ) 16 990
33 Salz, lose . v 5 200
34 fr. Fleisch . 2 631
40 leb. T ie re '. 110*

65
79
80

85/117
89

105
234

Superphosphat 
Paraffin 
Häute .
Holz

Klee
Zement. . 
Kohlen . 
Holzteer 
Öle . . .  
Kalisalz . 
Soda usw. 
Melasse
Kleie

600* 
3 530 

816 
5 550* 

501 220 
245* 

1720 
31410 

948 850 
1180 

47 610 
15 800 
‘ 4 290 
11040 
1400* 
1500

Polnische Wirtschaftsgesetze in deutscher Übertragung
Zolliarifenfscheidungen.

Gemäß Danziger Zollblatt.
Zu Position 6 und 24.

W asser  g e w e ic h te  Ananas  in Fässern nach 
Position 6 Punkt 2 zu verzollen.

Zugerich te te , d. h. in  Scheiben geschnittene, g<
ö  - 1 ;1 ‘ * • , : ___ ~ CS
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unterliegt der Verzollung nach Position 24/2 wie Ananas
konserven.
Landeszollamt der Freien Stadt Danzig A  I I I  9259/26 

vom 9. 12. 26.

Zn Position 39.
Nach Entscheidung des polnischen Finanz

ministeriums DC/15474/III/26 vom 6. 11. 26 unterliegt 
das im Kandel bekannte V i e h f u t t e r  „ L a c t i n a “ , 
hergestellt aus vermahlenem Oelkuchen, phosphorsaurem 
Kalk und gepulvertem Fenchel, der Verzollung nach 
Position 39 Punkt 1 „c“ als Nahrungsmittel nicht be
sonders genannt.
Landeszollamt der Freien Stadt Danzig A  I I I  8864/26 

vom 3. 12. 26.

Zu Position 41.
M it Verfügung DC/13493/III/26 vom 6. 10. 26 hat 

das polnische Finanzministerium, Zolldepartement,- er
läutert, daß p h o s p h o rs a u re r  K a l k ,  der häufig zu 
Lutterzwecken Verwendung findet, und der durch Ver
mahlen entfetteter und gebrannter Knochen gewonnen 
"'ird, in  ungereinigtem Zustand und ohne Beimischung 
Uach Position 41 Punkt 4 als Knochenmehl zu ver
öden ist.

Dieselbe Ware w ird durch VerfügungDC/11167/III/26 
vom 6. 10. 26 als diejenige bezeichnet, die bei der 
Ausfuhr zollfrei ist, da in der Position 226 des Aus- 
luhrzolltarifes nur rohe Knochen erwähnt sind.

Die Aemter werden besonders darauf hingewiesen, 
daß außer dem vorstehend beschriebenen Knochenmehl, 
das zumeist ein schmutzig graues bis gelbes Aussehen 
zeigt und in der Landwirtschaft als Düngemittel, jedoch 
aucli als Beifutter zur Knochenbildung junger Tiere 
Verwendung findet, noch ein zweites phosphorsaures 
Lutterm ittel im Handel häufig vorkommt, nämlich prä- 
zipitierter Futterkalk (gefälltes Kalkphosphat), das in 
Lorm eines schneeweißen bis blaß gelblichen, feinen 
Pulvers zur Einfuhr gelangt, und das durch einen be
bilderen chemischen Prozeß gewonnen wird.

Präzipitierter Futterkalk ist nach Position 39 Punkt 
I  „c“ als nicht besonders genanntes Futterm ittel zu 
'/uzollen, auch dann, wenn er durch Zusätze von Anis, 
I  enchel und Wermut aromatisiert ist (s. auch Zollbl. 
1924 S. 202).
Landeszollamt der Freien Stadt Danzig A  I I I  7807/26 

vom 26. 11. 26.

Zu Position 57.
Nach Entscheidung des polnischen Finanz

ministeriums DC/14910/III/26 vom 22.11. 26 unterliegen 
F i lz schuh e  m i t  S p i t z e n  a u s L a c k le d e r  der V er- 
z°Uüng nach Position 57 Punkt 3 als Schuhwerk aller 
‘L i  m it Zusatz von Lackleder.
jandeszollamt der Freien Stadt Danzig A I I I  9128/26 

vom 4. 12. 26.

Berichtigung.
In  Position 62 Punkt 14 des Zolltarifs muß es heißen:

A r z n e i p f l a n z e n  u n d  d e r e n  T e i l e  — g e t r o c k n e t .
jaudeszollamt der Breien Stadt Danzig'. A. I I I  9203/26 

vom 27. 11. 26.

Nacl
Zu Position 112.

Entscheidung des polnischen Finanz-
~ °  ‘ "U

D er ä t-
g^isterium s 1)0/15240/111/26 vom 12. 11. 26 uni 
Fag n e s ia - F a c k e ln , Rad ieschen  u. dg l.

schä f ten  zum Beleuchten und Signalisierungen mittels 
chemischer Mischungen der Verzollung nach Position 112 
Punkt 25 „b “ .
Landeszollamt der Freien Stadt Danzig A  I I I  8863/26 

vom 4. 12. 26.

Zu den Positionen 119 und 120.
Da der W ortlaut in Punkt 1 der Position 120 be

züglich der Frage der zum zollpflichtigen Gewicht 
gehörenden Verpackung zu Zweifeln Anlaß gegeben 
hatte, wurden dem Finanzministerium die nachstehend 
näher beschriebenen Proben m it der B itte  um Ent
scheidung übersandt, welche Verpackungen als „innere 
Schachteln“ im Sinne der vorgenannten Position an
zusehen seien.

Bei Probe Nr. 1 handelt es sich um die bekannte 
„Creme-Mouson-Seife“ . Jedes Stück Seife ist in  Papier 
verpackt und von einer kleinen Faltschachtel umgeben. 
Drei solche gefüllten Faltschachteln sind wiederum in 
einem Karton verpackt. Sowohl die innere Faltschachtel 
als auch der äußere Karton sind m it Aufschriften, 
die den Inhalt bezeichnen, versehen.

Bei Probe Nr. 2 handelt es sich um die bekannte 
„Kaloderma-Seife“ . Jedes Stück hat eine Staniol- und 
eine Papierumhüllung. Je 3 Stück hiervon sind dann 
wieder von einem Karton umgeben. Sowohl die Papier- 
umhüllung als auch der äußere Karton tragen die Auf
schrift „Kaloderma-Seife“ .

M it Verfügung DC/16310/III/26 vom 3. 12. 26 hat 
nun das polnische Finanzministerium entschieden, daß 
die vorbezeichneten Muster der Verzollung nach Position 
120 Punkt 1 einschließlich des Gewichts der unm ittel
baren Verpackung sowie der großen Schachteln, die 
zur Originalverpackung gehören, unterliegen. Hierbei ist 
bemerkt, daß ein evtl. Umschnüren jedes einzelnen 
Seifenstückes zu Muster 2 m it einem schmalen Seiden
band auf die Tarifierung nach Position 120 Punkt 1 
keinen Einfluß hätte.

M it derselben Entscheidung hat das Finanz
ministerium gleichzeitig an Hand eines Musters ver
fügt, daß Zahnseife nach Position 119 Punkt 1 als nicht 
besonders genanntes kosmetisches M itte l zollpflichtig ist. 
Landeszollamt der Freien Stadt Danzig A  I I I  9545/26 

vom 14. 12. 26.

Zu Position 141.
Das polnische Finanzministerium hat m it Verfügung 

DC/16992/III/26 vom 30. 11.26 entschieden, daß v e r 
z in k te s  E i s e n w e l l b l e c h  nach Position 141/2 zu 
verzollen ist.
Landeszollamt der* I  rexen Stadt Danzig A  I I I  9399/26 

vom 9. 12. 26.

Zu Position 153.
Zur Verzollung gelangen t r a n s p o r ta b le  G lüh-  

und  H ä r te ö fe n .  Die Oefen sind aus Schamotte- 
steinen hergestellt und durch Eisenkonstruktionen 
verstärkt.

Das polnische Finanzministerium hat m it Verfügung 
DC/16321/III/26 vom 4. 12. 26 an Hand einer Ab- 
bildung entschieden, daß derartige Oefen nach der 
Beschaffenheit des Grundmaterials und dem Grade 
der Vollendung, im vorliegenden Falle nach Position 
153/la, zu verzollen sind.

Nach der gleichen Entscheidung sind auch trans
portable Kachelöfen, die zum Erwärmen von Räumen 
dienen, nach dem Material und dem Grade der V o ll
endung der Grundkonstruktion zollpflichtig. 
Landeszollamt der Freien Stadt Danzig A  I I I  9585/26 

vom 16. 12. 26.
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Zu Positionen 153, 156.

Das polnische Finanzministerium hat m it Verfügung 
DC/15244/III/26 vom 6. 11. 26 an Hand von Mustern 
entschieden, daß K o rs e t t s tä h e  als Erzeugnisse aus 
m it Papier beklebtem Bandstahl wie fo lg t zu verzollen 
sind:

1. Bei einer Breite des Stabes über 6,5 mm nach 
Position 153 Punkt l„ b “ .

2. Bei einer Breite des Stabes von 6,5 mm und 
weniger nach Position 156 Punkt 1.

Landeszollamt der Freien Stadt Danzig A  I I I  8827/26 
vom 30. 11. 26.

Zu Position 167.
Nach Entscheidung des polnischen Finanzministe

riums DC/15689/III/26 vom 12. 11. 26 unterliegen 
Dam pf - ,  G a s -A rm a tu re n  u. dg l., die aus Gußeisen 
m it einem gewichtsmäßig unbedeutenden Zusatz von 
Teilen aus schmiedbarem Guß hergestellt sind, der 
Verzollung nach Position 167 Punkt 30 „a“ des Zoll
tarifs als Armaturen aus Gußeisen.
Landeszollamt der Freien Stadt Danzig A  I I I  8943/26 

vom 3. 12. 26.

Zu Position 169.
Gemäß Anmerkung 4 zu Position 169 sind die nach 

Position 169 zollpflichtigen Erzeugnisse einschließlich 
des Gewichts der Spezialetuis — Futterale — und dgl. 
zu verzollen.

Es entstanden daher Zweifel, ob die beim Versand 
von Kathodenlampen üblichen kleinen Holzgestelle,

in  die die Lampen mittels kleiner Federn eingespannt 
werden, m it zu dem zollpflichtigen Gewicht^rechnen 
oder nicht.

Nach Entscheidung des polnischen Finanzministe
riums DC/14320/III/26 vom 15. 11. 26 unterliegen 
diese Holzgestelle, die zum'Verpacken der Kathoden
lampen dienen, nicht der Verzollung zusammen m it 
der Ware, sondern sind vielmehr als unbedingt not
wendige Verpackung zollfrei.
Landeszollamt der Freien Stadt Danzig A I I I  8944/26 

vom 3. 12. 26.

Zu Position 169.
Da s. Zt. bezüglich der finanzministeriellen Ent 

Scheidung über die Verzo l lung von Lautsprechern 
(Zollbl. S. 86/25) und  S i l i t w i d e r s t ä n d e n  (Zollhl 
S. 226/25) insofern Zweifel entstanden, ak beide 
A rtikel, obwohl sie sowohl in der Radiotechnik als 
auch bei Telephonanlagen Verwendung finden nach 
verschiedenen Positionen zollpflichtig waren, ’wurde 
das polnische Finanzministerium um Erläuterung 
gebeten, nach welchen Grundsätzen die Verzollung 
von derartigen Waren, die eine mehrfacheVerwenduno-s- 
möghchkeit gestatten, zu erfolgen hat. ö

Das Finanzministerium hat "hierauf m it Verfüonmw 
DC/15476/III/26 vom 24. 11. 26 o n te c h ii d Ä ? '  
artige Waren jeweils nach den höheren Tarifsätzen 
zu verzoüen sind (siehe DC/11947/1II/26 vom 28.9.26) 
Zollbl. S. 206/26).
Landeszollamt der Freien Stadt Danzio- A I I I  9245/26 

vom 13. 12. 26.

Polen
Die Investitionen im Hafen von Gdingen in diesem 

Jahre und die Pläne für das künftige Jahr.
Die „Gornoslaskie Wiadomości Gospodarcze“ bringt 

hierüber folgende M itteilung:
Die im diesjährigen Programm vorgesehenen Arbeiten 

im Hafen von Gdingen wurden m it wenigen Aus
nahmen beendigt. Im  Binnenhafen wurden sogar mehr 
Cafesons auf gestellt als das Programm vorsieht, darunter 
zwei, die den provisorischen Wellenbrecher verlängern 
und dem Hafen einen gewissen Schutz vor Stürmen 
gewähren. Desgleichen wurde der Ueberbau auf den 
Caissons beendet. Nach seinem Austrocknen wird die 
Zuschüttung des hinter den Caissons befindlichen 
Raumes erfolgen. Alsdann w ird man' zur Aufstellung 
zweier fertiger Kräne und eines ebenfalls _ fertigen 
Speichers schreiten können. Die Schöpfarbeiten sind 
gleichfalls sichtlich vorgeschritten. Es wurde bereits 
ein großes, etwa 6 Meter tiefes Bassin errichtet, das 
den Hafenfahrzeugen und den vom Sturm bedrohten 
Kuttern Unterschlupf gewährt. Auch die Eisenbahn
verbindung zwischen dem Hafen und der unlängst 
erbauten Verteidigungsstation wurde fertiggestellt.

Die von dem ausländischen Konsortium über
nommenen Arbeiten am Kriegshafen wurden im großen 
und ganzen beendet. Weniger ausgiebig entledigte 
sich jedoch seiner Pflichten sowohl beim Bau des 
Kriegshafens als auch bei dem des Fischerhafens der 
Verein für Ingenieurarbeiten in Poznan.

Bei der Bestätigung des Programms für das künftige 
Jahr wurde der Hauptnachdruck auf die Schließung 
des Außenhafens trotz der damit verbundenen großen 
Kosten gelegt, da sonst die Benutzung des Hafens 
von Gdingen bedeutend erschwert sein würde. Es 
besteht ferner die Absicht, weitere 2 oder 3 Caissons 
aufzustellen und die Küstenränder etwas zu erhöhen.

Schließlich w ird der Bau von Getreideelevatoren,
Jl -1— -v “Poitao KnP.iP.ViP.pnT7-..1 iE _n

§'e*;0.gen- Zu diesen Investitionen reichen 
ve rw tkhcL  aat^ h6n 'Gelder nicht um sie zu
ziehenLüssem “ “  daher pnVates KaPita l heran-

Aufklärung über im Ausland ausgestellte Wechsel.
Das polnische Finanzministerium hat bekanntgegeben:
enn der Ort der Ausstellung eines Wechsels im 

Auslände liegt und die Ortsangabe auf dem Wechsel 
a s erstes A\ ort sichtbar ist, unterliegt ein solcher 
Wechsel der polnischen Stempelgebühr, sobald er nach 
Polen gelangt. Der Wechsel ist binnen 8 Tagen der 
Aasa bkarbowa zur Stempelung vorzulegen. (Die 
Interessenten selbst dürfen denWechsel nicht stempeln, 
abgesehen von einigen Banken, die hierzu besonders 
berechtigt sind). Uebrigens ist zu bemerken, daß bei 
der Unterschrift des Ausstellers sein Wohnsitz in 
Polen nicht bezeichnet werden darf. Die Strafen für 
Verstöße gegen diese Formen betragen das Fünfzio- 
fache der vogeschriebenen Stempelgebühr (von Januar 
1927 an das Fünfundzwanzigfache). Falls auf einem 
im Ausland ausgestellten Wechsel als Ort der Wechsel
ausstellung eine polnische Ortschaft angegeben ist, 
bestimmt die Finanzbehörde das Strafmaß. In  Polen 
w 1' , ln i )Sui1g vt?n Auslandsverpflichtungen ausgestellte 
\\ echsel sind im Inlande zu stempeln und können 
der ausländischen Firma oder ihrem in Polen sich 
aufhaltenden Vertreter eingehändigt werden. Sache 
des _ Vertreters ist es dann, Sich um die Ausfuhr
bewilligung zu bemühen. Bei der Einhändigung der 
Wechsel erscheint es angezeigt, den Vertreter in 
Gegenwart von Zeugen darauf aufmerksam zu machen, 
daß es seine P flicht ist, sich um die Bewilligung der 
Ausfuhr dieser Wechsel in  einer  ̂Bank oder in  der 
Izba Skarbowa zu bemühen. Die volle Strafe hat 
jeder zu erwarten, der einen nicht gehörig gestempelten 
Wechsel unterschreibt oder sein Inhaber ist.
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Branchen Verzeichnis
Apotheker-

Bedarfsartikel
Eichel J. Panovko, Jopeng. 61 

Tel. 7174

Eisengroßhandlung
W illy Jantzen & Co.
Thornscher Weg 10 e

Elektrische Anlagen
Felix Eberhard, Portechaiseng. 3Auskunftei

„ Auskunftei Bürgel
Pfefferstadt 38—39 Tel. 2268 Elektro-Wache

„Demo“  Fleischerg. 62/63. Tel.394 
Tag und NachtAuto-Kühler-Spez.-

Fabrik
0 M. Müller, Danzig 
kamtgasse 8 Tel. 5882

Essenzen
Krippondorffs L ikör-, Back- u. 

Fruchtessenzen
gegr. 1875 Hopfeng. 87 Tel. 1315Banken

p Werner-Seestern-Pauly
Bankgeschäft u. staatl. konzess. 
Wettbüro, Töpferg. 1/3 Tel. 3266

Farben und Lacke
Fritz  Redetzky, Zoppot

Baugeschäft und 
Dampfsägewerk

äruno Fey, Danzig, Tel. 686

Farben, Lacke und 
Leime

Jacobs & Heise, Farbengroßhdlg. 
Danzig, Münchengasse 20 

Tel. 1513Bautischlerei
Schettler, Am Holzraum 3/4

Blechwarenfabrik
^f'geineiiie Blechemballagen-

fabrik „Couronne“  A.-G.
^eufahrw., Fischmeisterweg 9 

ielephnn: Nfw. 73 und 125

Feinmechanik
Feinm echanik G. in . b. H. & Co.
Weidengasse 35—38 Tel. 5344 

Mechaniken
für Briefordner- und Schnell

heftermappen
Armaturen, Taschenelemente 
LicMhalter für Christbäume 
Wundklammern nach Michel

Blechwaren werke mit eigener 
i. Druckerei und Lackiererei 

an zigcr Blechwarenwerke AG. 
^ « r g .  13-15 Tel. 1890 u. 5392 Getreide

S. Anker, DanzigBriefumschläge
jiiefum schlagfabrik Hansa AG.
uanzig, Weideng. 35/38. Tel. 6696

Haus- und Schmier
seifen

Danziger Seifenwerk G .m .b.H.
Dzg., Baumgartscheg.41. Tel. 8186Bücherrevisoren

hJ^h errev is io n s-, Steuer- 
in ,aDuigs- und Treuhand-Ges.

^ b.11. Langer Markt 45 Tel. 6520 Heizungen
A. Aird, Winterplatz 12/13

^eoid. Bücher- 
Revisoren

eJ re,l  Siede, Neugarten 11, Neu- 
<JDchtung, Führung, Abschlüsse

---- -----------------------------

Heringe
Berneaud & Co., Kiebitzg. 6/7 

Tel. 40, 3340 
Tel .-Adr.: Berneaud

^hnkerkohle
Tpi Bruno S tillert
\_^284. Tel.-Adr.: Stillertkohle

Bloomfleld’s Overseas G.m.b.H. 
Müncheng. 4-6. T. 5897, 5736, 7946 

Tel.-Adr.: Heringseier

^fchdeckerei
- /^ C lo tz k i, Paradiesgasse 27

^aht- und Hanf- 
K Seilerei
Se1i®lfabrikm ecii. Draht-Hanf- 

uerei G m b H .  Danzig Tel. 240

^ g e n  und Farben
Wenzel & Mülile, Danzig 

Telephon 137
Tk„ — ------ --------- --------------

Saul Finkeistein, Müncheng. 4/6 
Tel. 5244,6744. Tlgr. Esflnkelstein

Pape & Smusclikewitz. 153™6374

Holzexport
Hirschfeld & Son, Danzig Branch 

Tel. 2470 u. 2657

Holzexport M. Slaweit A.-G.

Holzmakler
Grandt & Schumann, Danzig

n^ckfarben
l'abpl^VDsch - Danziger Farben-
Tel 7r>a bH., Danzig,Reitb.19/20 
a,bni* ’ Def. preisgünst. schw. 

nte Druckfarben f. jed. Zweck

Franz Krause jr . ,  Jakobsneug. 1

Erich Schoene, Langfuhr

A. van Tilburg, Elisabethwall 9

Holzspedition
Holmholz G. m. b. H ., Krebs

markt 2/3. Tel. 2626, 7239

Melasse
Polski Eksport Melasn Polish 
Molasses Companij GmbH Danzig 
Wallg. 15/16 T .6001 T.-Adr.Molco

Holzumschlag
Danziger Holzumschlag, GmbH. 
Dzg.-Langf., St.-Michaelsweg 83 b

Möbelfabrik
H. Scheffler, Am Holzraum 3/4

Internationale
Möbeltransporte

F. A. Meyer & Sohn, Vorst. Grab. 33a

Mühlen
H. Bartels & Co. G. m. b. H.,

Große Mühle, Danzig 
Mühlenhetrieb, Export, Spedition 
Tel.-Adr.Großmühle. Tel. 495,496Kachelöfen

Emil Rothmann, Danzig Danziger Mühlenwerke 
Speiser & Co., Fabrikation 

feinst. Weizen- und RoggenmehleKohlen
W. Ivers, Kontor 

Hint. Adlers Braunaus 2 Tel. 1012 N aphthapr odukte
„Polnaft“ , Mineralöl -Vertriebs- 

G. m. b. H., Danzig
W ilh .F . Krüger, Hopfengasse 89 

Tel. 641

Kohlen
großhandlungen

Johann Bnsenitz Nachfl.G.m.b H.

Öl- und Lackfarben
Jobs. Marquardt Naclif.
Danzig, Hopfengasse 88 
Telephon: 1328 und 8285

Brikettvertrieb„Osten“ G.m.b H.
Optik

Otto Hamann, I. Damm 3
Zygmnnt Szapira Tel. 27535

Kontrollen
Controll-Co. m. b. H .

Hopfengagse 34. Tel. 2661, 5764

Zils & Stanslowski, Jopeng. 68

Papier
F. Lndecke A.-G.

Schichaugasse 6 Fernspr. 7981 
Sämtl. Papiere f. Buchdruckereien

Kosm. Bedarfsartikel
Herbert Borkowski, Danzig

Krankenartikel
Zils & Stanslowski, Jopengasse 68

Pharmaz. Bedarfs
artikel

Knoll & Kern, DanzigLagereibetrieb und 
Umschlag

Alldag, Danzig, Milchkanneng. 12 Photo-Atelier
Photo-Klewer, Schmiedegasse 16

Pianos
M. Backofen, Danzig

Landw. Maschinen
W itt & Svendsen G.m.b.H., Langg. 
Wall, Bast. Roggen. Tel.541u.556

Liköre
„D er Lachs“

gegründet 1598 Telephon 820 
Breitgasse 52

Likörfabriken

y ^ y

/ l  \
/ |

# A  1
\  /

V-,IIKORrABHIISy<

Radio
„Ostfunk“ , Gr. Krämergasse 7

Ewald Peting, Brotbänkeng. 51 
a.d.Marienkirche, gegr. 1881T .2697

Kadio-Apparate-Bau
Tneg, GmbH., Weideng. Gewehrf.

Röhren
Carl Siede, G. m. b. H.

Sattler- und 
Polsterwaren

Eugen Flakowski
Milchkanneng. 19/20. Fernruf 582

Schiffahrt
Baltic America Eine, Danzig,
Hundegasse 67/68 Tel.5181-87Margarine und 

Speisefette
Degner & Ilgner, G.m.b.H., Danzig

Behnke & Sieg, Danzig 
Telephon Nr. 30, 31, 32, 418, 420
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Schiffahrt
Emil Berenz, Danzig 

Danzig Königsberg Kowno

Danzber Schiffahrtsgeschäft 
Gustav Polilmann, T. 1791 u.5730 

Tel.-Adr.: Guspohlmann

F. G. Keinhold
Danzig Tel.-Adr.: Reinholdus

H. -Scharenberg & Co., Danzig
T. 2643,5721. Tel.-Adr. Seefracht

Schiffsmakler — 
Linienagent

Th o r  Hals
Telephon 309, 5739

Schuhputz
Erdalwerke

Niederlage Danzig 
Fleischergasse 15 Telephon 971

Seifenfabriken
E. G. Gamiu, Danzig

gegr. 1825

Spiegel
Danz.Glassclil. u. Spiegelbeleg.
T. 42069 Inh.L. Gelbfisch,Käst. w.4e

Spedition
Ankerlager, Akt.-Ges. 

Danzig

Umzüge und Möbel
transporte

Felix Laubriuus, Fleischers. 7

Vermessungen
Carl W. Meyer, vereid. Land
messer, Jopengasse 51, Tel. 2960, 
Messung f. Kataster u. Grundbuch

Emil Berenz, Danzig

Bergenske Transports Ltd.
Danzig, Hundegasse 89 Vulkanisieranstalt

Wollmann & Goed,lecke
Danzig, Poggenpfuhl 35Danziger Speditionsgos.m.b.H.

Krebsmarkt 7/8
Waffen
Ewald Peting, Brotbänkeng.51 an 
d. Marienkirche, gegr. 1881. T.2697

Extrans, Vorstadt. Graben 44 b 
Tel. 6012, 7346

Weingroßhandlui
W Da,' i,el l ’eyeraltend
’n'eingroßhandlung, ffG&r

Wolliynische Eic
Dapoleichcn, Holzmarkt 4.

Zentralheizungeii
David Grove A.-G.

Danzig, Pfefferstadt 7:

A. W. M ü lle r, G /n U u T  1 
Heizungs- u. Wasserversor

Zucker und Mela
Baltische Commissions- 

G. m. h. H. & Co., Kommam 
Tel.-Adr.; „Balticbant 
Telephon: 268, 269, 16

Jacoby & Co., G. m. b. H., I

Deutsches Reich
Direkter deutsch-polnischer Güterverkehr.

Am 1. Januar 1927 tra t für den Verkehr zwischen 
den Stationen der deutschen Eisenbahnen sowie der 
Saarbahnen einerseits und den Stationen der in  Polen 
sowie auf dem .Gebiet der Freien Stadt Danzig ge
legenen Eisenbahnen andererseits

a) im unmittelbaren Uebergang,
b) im Durchgang durch die Tschechoslowakei,
c) im Durchgang durch Oesterreich und die Tschecho

slowakei
ein neuer Eisenbahn-Gütertarif in  K raft. Durch den 
neuen Tarif w ird der bisherige Eisenbahngüter- und 
T iertarif für den direkten deutsch - polnischen Güter
und Tierverkehr vom 15. Juni 1925 nebst Nachtrag I  
vom 1. Dezember 1925 aufgehoben.

Druckstücke des neuen Tarifs sind im Tarifbüro 
der hiesigen polnischen Staatsbahndirektion zu haben.

Zusicherung einer Eigenschaft, deren Beschaffung 
von Anfang an unmöglich ist.

Die Zusicherung einer solchen Eigenschaft heim 
Kauf begründet nicht die N ichtigkeit des Vertrags 
nach § 306 BGB., sondern nach Uebergabe der Kauf
sache die Haftung des Verkäufers nach §§ 459 Abs. 2 
und 480 Abs. 2, weil die allgemeine Vorschrift des 
§306insoweit durch die besondernVorschriften der§§459, 
480 ausgeschlossen ist. Auch dann, wenn der Ver
käufer eine Eigenschaft der erwähnten A rt nicht nur 
für die Zeit des Gefahrübergangs, sondern auch für

die Zukunft zugesichert hat, also eine dahingehe 
Garantie übernommen hat, findet s 306 kef ne 
Wendung. Vielmehr verpflichtet der Garantieveri 
den Verkäufer zum Einstehen für die Möglich!
UnA l t T f  P u  Schadenersatz wegen Ni,
d i^ b e tre f fe n d ^  E ig ^ s c h a ft z ^  ̂ d v e n  U nm ögiichk TTr+nG u . . a tt zu beschaffen.

Urteil des Reichsgerichts vom 2. Ju li 192(

r  . stillschweigende Vollmachtserteilung.
f 'lnnrr L? -̂ rage der stillschweigenden Vollmac] 

Ver 2 ' ^  68 nicht allein darau f an, oh 
a av rer* i i ^ eschäftsgebahren des Yertreters geka

etTrat’ sondern auch darauf, wie das ga 
dfw V en des Vertretenen in  Ansehung der Haudluip 

eitreters von dem m it diesem kontrahieren, 
TV  611 werden mußte, ob es von ihm n

leu und Glauben dahin gedeutet werden dürfte, , 
c ei v ertretene bei Aufwendung der erforderlichen Sc 
a„ V011 dem Verhalten des Vertreters Kenntnis ha 

müsse und es dulde. U rte il des Reichsgerichts v 
24. Juni 1926.

Ausstellung einer unrichtigen Erklärung.
Derjenige, der eine unrichtige Erklärung ausst, 

von der er weiß, daß sie von dem Erklärungsempfän 
als Grundlage für den Vertragsabschluß m it ein 
D ritten benutzt werden soll, haftet dem Dritten i 
ti’agmäßig. U rteil des Reichsgerichts v. 12. Ju li 11

Übriges Ausland
Der Schiffsverkehr im Hafen von Antwerpen.
Im  Laufe des Monats Dezember 1926 sind im 

Hafen von Antwerpen 983 Schiffe  m it einem Tonnen
gehalt von 1 880 551 Tonnen eingelaufen, wovon 979 
Dampfer m it 1879 670 Tonnen und 4 Segelschiffe 
m it 881 Tonnen.

Im  gleichen Monat des Vorjahres betrug die Zahl 
der angekommenen Schiffe 843 m it 1799148 Tonnen.

Während des ganzen Jahres 1926 sind im Hafen

Im Jahre 1925 betrug die Zahl 9 971 Schiffe i 
20 201 628 Tonnen. Die Zunahme für das verfloss, 
Jahr beträgt also 1628 Schiffe m it 2 551909 Tonn 
. Nachfolgende Staaten waren im Dezember l 1 
un Hafen von Antwerpen vertreten:

England 429, Deutschland 145, Belgien 77, ü 
wegen 73, Holland 57, Schweden 51, Frankreich 
Dänemark 34, Amerika 16, Finnland 12, Ita lien 
Japan 7, Griechenland 7, Brasilien 4, F r e ie  StsT' * * -14T-* i-----IO T * i

Dmck A. Sehroth, Dar-y-'g


